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Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 idF BGBl. I Nr. 164/2013

Abgedruckt sind die EB (RV 1618 BlgNr, 24. GP)
zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle (BGBl. I Nr. 51/2012).

Erstes Hauptstück
Allgemeine Bestimmungen. Europäische Union

A. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.
Artikel 2. (1) Österreich ist ein Bundesstaat.
(2) Der Bundesstaat wird gebildet aus den selbständigen Ländern: Burgenland, Kärn-

ten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien.
(3) Änderungen im Bestand der Länder oder eine Einschränkung der in diesem Ab-

satz und in Art. 3 vorgesehenen Mitwirkung der Länder bedürfen auch verfassungs-
gesetzlicher Regelungen der Länder.

Artikel 3. (1) Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer.
(2) Staatsverträge, mit denen die Bundesgrenzen geändert werden, dürfen nur mit 

Zustimmung der betroff enen Länder abgeschlossen werden.
(3) Grenzänderungen innerhalb des Bundesgebietes bedürfen übereinstimmender 

Gesetze des Bundes und der betroff enen Länder. Für Grenzbereinigungen innerhalb des 
Bundesgebietes genügen übereinstimmende Gesetze der betroff enen Länder.

(4) Sofern es sich nicht um Grenzbereinigungen handelt, bedürfen Beschlüsse des 
Nationalrates über Grenzänderungen gemäß Abs. 2 und 3 der Anwesenheit von mindes-
tens der Hälft e der Mitglieder und einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen.

Artikel 4. (1) Das Bundesgebiet bildet ein einheitliches Währungs-, Wirtschaft s- und 
Zollgebiet.

(2) Innerhalb des Bundes dürfen Zwischenzolllinien oder sonstige Verkehrsbeschrän-
kungen nicht errichtet werden.

Artikel 5. (1) Bundeshauptstadt und Sitz der obersten Organe des Bundes ist Wien.
(2) Für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse kann der Bundespräsident auf An-

trag der Bundesregierung den Sitz oberster Organe des Bundes in einen anderen Ort des 
Bundesgebietes verlegen.

Artikel 6. (1) Für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürger-
schaft .

(2) Jene Staatsbürger, die in einem Land den Hauptwohnsitz haben, sind dessen Lan-
desbürger; die Landesgesetze können jedoch vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in 
 einem Land einen Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, dessen Landesbürger 
sind.

(3) Der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begründet, wo sie sich in der erweis-
lichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, hier den 
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu schaff en; trifft   diese sachliche Voraussetzung bei 
einer Gesamtbetrachtung der berufl ichen, wirtschaft lichen und gesellschaft lichen Le-
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bensbeziehungen einer Person auf mehrere Wohnsitze zu, so hat sie jenen als Haupt-
wohnsitz zu bezeichnen, zu dem sie das überwiegende Naheverhältnis hat.

(4) In den Angelegenheiten der Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten, von 
Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament, der 
Wahl des Bürgermeisters durch die zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten, in den 
Angelegenheiten der Durchführung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volks-
befragungen auf Grund der Bundesverfassung oder einer Landesverfassung sowie in den 
Angelegenheiten der unmittelbaren Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten 
an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde 
gelten für die Dauer einer Festnahme oder Anhaltung im Sinne des Bundesverfassungs-
gesetzes über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988, die letzten, 
 außerhalb des Ortes einer Festnahme oder Anhaltung gelegenen Wohnsitze und der 
 letzte, außerhalb des Ortes einer Festnahme oder Anhaltung gelegene Hauptwohnsitz vor 
der Festnahme oder Anhaltung als Wohnsitze beziehungsweise Hauptwohnsitz der fest-
genommenen oder angehaltenen Person.

Artikel 7. (1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des 
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder 
und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht-
behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.

(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung 
von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von 
 Frauen und Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleich-
heiten sind zulässig.

(3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Geschlecht 
des Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, 
akademische Grade und Berufsbezeichnungen.

(4) Den öff entlich Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundesheeres, ist 
die ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet.

Artikel 8. (1) Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderhei-
ten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik.

(2) Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zu ihrer gewachsenen 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt, die in den autochthonen Volksgruppen zum Aus-
druck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu 
achten, zu sichern und zu fördern.

(3) Die Österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
Das Nähere bestimmen die Gesetze.

Artikel 8a. (1) Die Farben der Republik Österreich sind rot-weiß-rot. Die Flagge be-
steht aus drei gleichbreiten waagrechten Streifen, von denen der mittlere weiß, der obere 
und der untere rot sind.

(2) Das Wappen der Republik Österreich (Bundeswappen) besteht aus einem frei-
schwebenden, einköpfi gen, schwarzen, golden gewaff neten und rot bezungten Adler, des-
sen Brust mit einem roten, von einem silbernen Querbalken durchzogenen Schild belegt 
ist. Der Adler trägt auf seinem Haupt eine goldene Mauerkrone mit drei sichtbaren Zin-
nen. Die beiden Fänge umschließt eine gesprengte Eisenkette. Er trägt im rechten Fang 
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eine goldene Sichel mit einwärts gekehrter Schneide, im linken Fang einen goldenen 
Hammer.

(3) Nähere Bestimmungen, insbesondere über den Schutz der Farben und des Wap-
pens sowie über das Siegel der Republik werden durch Bundesgesetz getroff en.

Artikel 9. (1) Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes gelten als Bestand-
teile des Bundesrechtes.

(2) Durch Gesetz oder durch einen gemäß Art. 50 Abs. 1 genehmigten Staatsvertrag 
können einzelne Hoheitsrechte auf andere Staaten oder zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen werden. In gleicher Weise können die Tätigkeit von Organen anderer Staaten 
oder zwischenstaatlicher Einrichtungen im Inland und die Tätigkeit österreichischer Or-
gane im Ausland geregelt sowie die Übertragung einzelner Hoheitsrechte anderer Staaten 
oder zwischenstaatlicher Einrichtungen auf österreichische Organe vorgesehen werden. 
Dabei kann auch vorgesehen werden, dass österreichische Organe der Weisungsbefugnis 
der Organe anderer Staaten oder zwischenstaatlicher Einrichtungen oder diese der Wei-
sungsbefugnis österreichischer Organe unterstellt werden.

Artikel 9a. (1) Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre 
Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit 
des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung 
der immerwährenden Neutralität. Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtun-
gen und ihre Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner 
vor gewaltsamen Angriff en von außen zu schützen und zu verteidigen.

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die 
zivile und die wirtschaft liche Landesverteidigung.

(3) Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpfl ichtig. Staatsbürgerinnen können frei-
willig Dienst im Bundesheer als Soldatinnen leisten und haben das Recht, diesen Dienst 
zu beenden.

(4) Wer die Erfüllung der Wehrpfl icht aus Gewissensgründen verweigert und hievon 
befreit wird, hat die Pfl icht, einen Ersatzdienst (Zivildienst) zu leisten.

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten:
1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, und Volksbegehren, 

Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung; Ver-
fassungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsgerichtsbarkeit Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 
Ausnahme der Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder;

1a. Wahlen zum Europäischen Parlament; Europäische Bürgerinitiativen;
2. äußere Angelegenheiten mit Einschluss der politischen und wirtschaft lichen Vertre-

tung gegenüber dem Ausland, insbesondere Abschluss von Staatsverträgen, unbe-
schadet der Zuständigkeit der Länder nach Art. 16 Abs. 1; Grenzvermarkung; Waren- 
und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen;

3. Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus 
ihm; Ein- und Auswanderungswesen Ein- und Auswanderungswesen einschließlich 
des Aufenthaltsrechtes aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; Aufent-
haltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung;

4. Bundesfi nanzen, insbesondere öff entliche Abgaben, die ausschließlich oder teilweise 
für den Bund einzuheben sind; Monopolwesen;
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5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und Gewichts-, Normen- und Punzie-
rungswesen;

6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaft lichen Assoziationswesens, jedoch mit 
Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für Ausländer und den Ver-
kehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten Grundstücken verwaltungs-
behördlichen Beschränkungen unterwerfen, einschließlich des Rechtserwerbes von 
Todes wegen durch Personen, die nicht zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; 
Privatstift ungswesen; Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes 
und des Verwaltungsstrafverfahrens in Angelegenheiten, die in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallen; Justizpfl ege; Einrichtungen zum Schutz der Ge-
sellschaft  gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche Personen; Urheberrecht; 
Pressewesen; Enteignung, soweit sie nicht Angelegenheiten betrifft  , die in den selb-
ständigen Wirkungsbereich der Länder fallen; Angelegenheiten der Notare, der 
Rechtsanwälte und verwandter Berufe;

7. Aufrechterhaltung der öff entlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der 
ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen Sicherheits-
polizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Personenstandsangelegenheiten ein-
schließlich des Matrikenwesens und der Namensänderung; Fremdenpolizei und 
Melde wesen; Waff en-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen;

8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie; öff entliche Agentien und Privat-
geschäft svermittlungen; Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes; Kartellrecht; 
Patent wesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen; 
Angelegenheiten der Patentanwälte; Ingenieur- und Ziviltechnikerwesen; Kammern 
für Handel, Gewerbe und Industrie; Einrichtung berufl icher Vertretungen, soweit sie 
sich auf das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaft lichem Gebiet;

9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luft fahrt sowie der Schiff fahrt, 
soweit diese nicht unter Art. 11 fällt; Kraft fahrwesen; Angelegenheiten der wegen 
 ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz als Bundesstraßen 
erklärten Straßenzüge außer der Straßenpolizei; Strom- und Schiff fahrtspolizei, so-
weit sie nicht unter Art. 11 fällt; Post- und Fernmeldewesen; Umweltverträglichkeits-
prüfung für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstrecken, bei denen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist;

10. Bergwesen; Forstwesen einschließlich des Trift wesens; Wasserrecht; Regulierung und 
Instandhaltung der Gewässer zum Zweck der unschädlichen Ableitung der Hoch-
fl uten oder zum Zweck der Schiff fahrt und Flößerei; Wildbachverbauung; Bau und 
Instandhaltung von Wasserstraßen; Normalisierung und Typisierung elektrischer An-
lagen und Einrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet; Starkstrom-
wegerecht, soweit sich die Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt; 
Dampfk essel- und Kraft maschinenwesen; Vermessungswesen;

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und Vertragsversicherungs-
wesen; Pfl egegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; Kammern für Arbeiter und An-
gestellte, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaft lichem Gebiet;

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des Ge-
meindesanitätsdienstes und Rettungswesens, hinsichtlich der Heil- und Pfl egeanstal-
ten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre 
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Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die 
durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen; Luft reinhaltung, unbe-
schadet der Zuständigkeit der Länder für Heizungsanlagen; Abfallwirtschaft  hinsicht-
lich gefährlicher Abfälle, hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach 
Erlassung einheitlicher Vorschrift en vorhanden ist; Veterinärwesen; Ernährungs-
wesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle; Regelung des geschäft lichen Ver-
kehrs mit Saat- und Pfl anzgut, Futter-, Dünge- und Pfl anzenschutzmitteln sowie mit 
Pfl anzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pfl anzgut auch 
der Anerkennung;

13. wissenschaft licher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst; Angelegenhei-
ten der künstlerischen und wissenschaft lichen Sammlungen und Einrichtungen des 
Bundes; Angelegenheiten der Bundestheater mit Ausnahme der Bauangelegenheiten; 
Denkmalschutz; Angelegenheiten des Kultus; Volkszählungswesen sowie – unter 
Wahrung der Rechte der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben – 
sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen eines einzelnen Landes dient; 
Stift ungs- und Fondswesen, soweit es sich um Stift ungen und Fonds handelt, die nach 
ihren Zwecken über den Interessenbereich eines Landes hinausgehen und nicht schon 
bisher von den Ländern autonom verwaltet wurden;

14. Organisation und Führung der Bundespolizei; Regelung der Errichtung und der 
Orga nisierung sonstiger Wachkörper mit Ausnahme der Gemeindewachkörper; 
 Regelung der Bewaff nung der Wachkörper und des Rechtes zum Waff engebrauch;

15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; Kriegsschaden-
angelegenheiten; Fürsorge für Kriegsgräber; aus Anlass eines Krieges oder im Gefolge 
eines solchen zur Sicherung der einheitlichen Führung der Wirtschaft  notwendig 
erschei nende Maßnahmen, insbesondere auch hinsichtlich der Versorgung der Be-
völkerung mit Bedarfsgegenständen;

16. Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter; Dienstrecht und Per-
sonalvertretungsrecht der Bundesbediensteten;

17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die Schaf-
fung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat.

18. (aufgehoben durch BGBl. I Nr. 12/2012)
(2) In Bundesgesetzen über das bäuerliche Anerbenrecht sowie in den nach Abs. 1 

Z 10 ergehenden Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlas-
sen. Für diese Landesgesetze sind die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß an-
zuwenden. Die Vollziehung der in solchen Fällen ergehenden Ausführungsgesetze steht 
dem Bund zu, doch bedürfen die Durchführungsverordnungen, soweit sie sich auf die 
Ausführungsbestimmungen des Landesgesetzes beziehen, des vorherigen Einvernehmens 
mit der betreff enden Landesregierung.

(3) Bevor der Bund Staatsverträge, die Durchführungsmaßnahmen im Sinne des 
Art. 16 erforderlich machen oder die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder in 
anderer Weise berühren, abschließt, hat er den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Liegt dem Bund eine einheitliche Stellungnahme der Länder vor, so ist der 
Bund beim Abschluss des Staatsvertrages an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund 
darf davon nur aus zwingenden außenpolitischen Gründen abweichen; er hat diese Gründe 
den Ländern unverzüglich mitzuteilen.
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EB zu Art. 10 Abs. 1 Z 1:
Die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des Bundes in den Angelegenheiten der 

„Verwaltungsgerichtsbarkeit“ gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG umfasst – neben der Erlassung 
näherer Regelungen über die Organisation, die Zuständigkeit und das Verfahren des Ver-
waltungsgerichtshofes – auch die Erlassung entsprechender Regelungen betreff end die Ver-
waltungsgerichte (vgl. den in Z 60 vorgeschlagenen Art. 136 Abs. 1). Von dieser Kompetenz 
ausdrücklich ausgenommen wird nach dem vorgeschlagenen Art. 10 Abs. 1 Z 1 die Orga-
nisation der Verwaltungsgerichte der Länder, die demnach gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG in 
Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sein soll (vgl. wiederum den in Z 60 vorgeschla-
genen Art. 136 Abs. 1). Die Verwaltungsgerichte der Länder sind also, ebenso wie die unab-
hängigen Verwaltungssenate in den Ländern, Landesorgane, aber, im Gegensatz zu diesen, 
Gerichte („Landesverwaltungsgerichte“).

Hervorzuheben ist, dass der in Z 60 vorgeschlagene neue Abschnitt A des siebenten 
Hauptstückes einige Ausnahmen zu dieser grundsätzlichen Verteilung der Kompetenzen 
zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet der Verwaltungsgerichtsbarkeit enthält, welche 
teils die Organisation der Verwaltungsgerichte (vgl. Art. 135 Abs. 1 [Normierung von 
Senats zuständigkeiten und Bildung von Senaten unter der Mitwirkung von fachkundigen 
Laienrichtern]), teils ihre Zuständigkeit (vgl. Art. 130 Abs. 2 [Ermächtigung zur Begrün-
dung weiterer Zuständigkeiten der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über Beschwerden 
wegen Rechtswidrigkeit], Art. 131 Abs. 4 und 5 [Ermächtigung zur Begründung von Zustän-
digkeiten der Verwaltungsgerichte des Bundes statt der Verwaltungsgerichte der Länder], 
Art. 133 Abs. 2 [Ermächtigung zur Begründung von Zuständigkeiten des Verwaltungs-
gerichtshofes zur Entscheidung über Anträge eines ordentlichen Gerichtes auf Feststellung 
der Rechtswidrigkeit eines Bescheides oder eines Erkenntnisses oder Beschlusses eines Ver-
waltungsgerichtes]) und teils ihr Verfahren betreff en (vgl. Art. 132 Abs. 5 [Erweiterung des 
Kreises der zur Erhebung einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht Berechtigten insb. in 
Form einer sog. Amtsbeschwerde], Art. 133 Abs. 8 [Erweiterung des Kreises der zur Er-
hebung einer Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Berechtigten insb. in Form einer sog. 
Amtsbeschwerde] und Art. 136 Abs. 2 dritter Satz [Erlassung von Sonderverfahrensrecht]). 
Ähnliche Regelungen bestanden, allerdings in geringerer Anzahl, schon bisher (vgl. Art. 131 
Abs. 2 B-VG; vgl. auch Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG).

Siehe im Übrigen die Erläuterungen zu dem in Z 60 vorgeschlagenen Art. 136.
EB zu Art. 10 Abs. 1 Z 3 und Art. 102 Abs. 2:

Im Hinblick auf die geplante Einführung eines Bundesamtes für Fremdenwesen und 
Asyl, soll die Erteilung bestimmter Aufenthaltstitel in unmittelbarer Bundesverwaltung be-
sorgt werden können. Dazu zählen etwa Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK 
(wie derzeit die „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ gemäß § 41a Abs. 9 des Bundesgesetzes über 
die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetz – NAG, BGBl. I Nr. 100/2005) und die Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 Abs. 3 
NAG), aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen (wie derzeit die „Rot-Weiß-Rot – 
Karte plus“ gemäß § 41a Abs. 10 NAG und die „Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 
Abs. 4 NAG) zum besonderen Schutz von Fremden (wie derzeit die Aufenthaltsbewilligung 
gemäß § 69a NAG) und für Vertriebene (wie derzeit § 76 NAG).

Gemäß der Verfassungsbestimmung des § 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes gegen Kartelle 
und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 – KartG 2005) ist das KartG 
2005 auch „in Angelegenheiten anzuwenden, die in Gesetzgebung oder Vollziehung Landes-
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sache sind“. Auch die Angelegenheiten des „Kartellrechts“ sollen künft ig in unmittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt werden können.

Artikel 11. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten:
1. Staatsbürgerschaft ;
2. berufl iche Vertretungen, soweit sie nicht unter Art. 10 fallen, jedoch mit Ausnahme 

jener auf land- und forstwirtschaft lichem Gebiet sowie auf dem Gebiet des Berg- und 
Schiführerwesens und des in den selbständigen Wirkungsbereich der Länder fallen-
den Sportunterrichtswesens;

3. Volkswohnungswesen mit Ausnahme der Förderung des Wohnbaus und der Wohn-
haussanierung;

4. Straßenpolizei;
5. Assanierung;
6. Binnenschiff fahrt hinsichtlich der Schiff fahrtskonzessionen, Schiff fahrtsanlagen und 

Zwangsrechte an solchen Anlagen, soweit sie sich nicht auf die Donau, den Bodensee, 
den Neusiedlersee und auf Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer bezieht; Strom- 
und Schiff fahrtspolizei auf Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des Boden-
sees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer;

7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu rechnen ist; soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher 
Vorschrift en als vorhanden erachtet wird, Genehmigung solcher Vorhaben;

8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung Bundes-
sache ist, jedoch mit Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der Fischerei.
(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschrift en als vorhanden er-

achtet wird, werden das Verwaltungsverfahren, die allgemeinen Bestimmungen des Ver-
waltungsstrafrechtes, das Verwaltungsstrafverfahren und die Verwaltungsvollstreckung 
auch in den Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung den Ländern zusteht, insbeson-
dere auch in den Angelegenheiten des Abgabenwesens, durch Bundesgesetz geregelt; ab-
weichende Regelungen können in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden 
Bundes- oder Landesgesetzen nur dann getroff en werden, wenn sie zur Regelung des 
Gegenstandes erforderlich sind.

(3) Die Durchführungsverordnungen zu den nach den Abs. 1 und 2 ergehenden Bun-
desgesetzen sind, soweit in diesen Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu 
erlassen. Die Art der Kundmachung von Durchführungsverordnungen, zu deren Erlas-
sung die Länder in den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 6 bundesgesetzlich ermäch-
tigt werden, kann durch Bundesgesetz geregelt werden.

(4) Die Handhabung der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze und der hiezu erlassenen 
Durchführungsverordnungen steht dem Bund oder den Ländern zu, je nachdem, ob die 
den Gegenstand des Verfahrens bildende Angelegenheit der Vollziehung nach Bundes- 
oder Landessache ist.

(5) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschrift en vorhanden ist, 
können durch Bundesgesetz einheitliche Emissionsgrenzwerte für Luft schadstoff e fest-
gelegt werden. Diese dürfen in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bun-
des- und Landesvorschrift en nicht überschritten werden.

(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschrift en als vorhanden er-
achtet wird, werden auch das Bürgerbeteiligungsverfahren für bundesgesetzlich zu 
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 bestimmende Vorhaben, die Beteiligung an den einem Bürgerbeteiligungsverfahren 
nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die Berücksichtigung der Ergebnisse des Bür-
gerbeteiligungsverfahrens bei der Erteilung der für die betroff enen Vorhaben erforder-
lichen Genehmigungen sowie die Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1 Z 9 genannten Vor-
haben durch Bundesgesetz geregelt. Für die Vollziehung dieser Vorschrift en gilt Abs. 4.

(7) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 7 steht nach Erschöpfung des Instanzenzuges 
im Bereich der Vollziehung jedes Landes die Entscheidung dem unabhängigen Um-
weltsenat zu. Dieser ist im Übrigen sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im 
Sinne der das Verwaltungsverfahren regelnden Vorschrift en. Der unabhängige Umwelt-
senat besteht aus dem Vorsitzenden, Richtern und anderen rechtskundigen Mitgliedern 
und wird beim zuständigen Bundesministerium eingesetzt. Die Einrichtung, die Aufga-
ben und das Verfahren des Senates werden durch Bundesgesetz geregelt. Seine Entschei-
dungen unterliegen nicht der Aufh ebung oder Abänderung im Instanzenzug; die Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig.

(8) Erstreckt sich ein Vorhaben gemäß Abs. 1 Z 7 auf das Gebiet mehrerer Länder, so 
haben die Landesinstanzen einvernehmlich vorzugehen. Wird eine einvernehmliche Ent-
scheidung nicht innerhalb der bundesgesetzlich festzusetzenden Frist erlassen, so geht die 
Zuständigkeit auf Antrag einer Landesinstanz oder einer an der Sache beteiligten Partei 
auf den unabhängigen Umweltsenat über.

(9) (7) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 genannten Angelegenheiten stehen der Bundes-
regierung und den einzelnen Bundesministern gegenüber der Landesregierung die fol-
genden Befugnisse zu:
1. die Befugnis, durch Bundesorgane in die Akten der Landesbehörden Einsicht zu neh-

men;
2. die Befugnis, die Übermittlung von Berichten über die Vollziehung der vom Bund 

erlassenen Gesetze und Verordnungen zu verlangen;
3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung der Erlassung von Gesetzen und Verordnun-

gen durch den Bund notwendigen Auskünft e über die Vollziehung zu verlangen;
4. die Befugnis, in bestimmten Fällen Auskünft e und die Vorlage von Akten zu verlan-

gen, soweit dies zur Ausübung anderer Befugnisse notwendig ist.
EB zu Art. 11 Abs. 2:

Art. 11 Abs. 2 B-VG ist durch Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2007 hinsicht-
lich des „Verfahren[s] für die von den Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden verwalteten Abgaben“ mit 1. Jänner 2010 materiell derogiert worden (siehe heute 
§ 7 Abs. 6 F-VG 1948). Die Bezugnahme auf die Angelegenheiten des Abgabenwesens in 
Art. 11 Abs. 2 B-VG kann daher entfallen.
EB zum Entfall des Art. 11 Abs. 7 und 8 und der Neubezeichnung des Art. 11 Abs. 9:

Die bisher in die Zuständigkeit des unabhängigen Umweltsenates fallenden Rechts-
sachen sollen künft ig in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fallen. Art. 11 Abs. 7 
kann daher entfallen.

Zum Entfall des Art. 11 Abs. 8 siehe die Begründung für den Entfall des Art. 15 Abs. 7 in 
den Erläuterungen zu Z 10 (Entfall des Art. 15 Abs. 5), Z 12 (Entfall des Art. 15 Abs. 7) und 
Z 55 (Art. 118 Abs. 3 Z 9).

Da es sich bei Art. 11 Abs. 9 B-VG um den letzten Absatz dieses Artikels handelt, soll er 
entsprechend nachnummeriert werden.
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